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Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musik-
schule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Ro-
sendahl 

06.05.2026 Entscheidung 

 

Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsteherin 

Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung wählt Frau Katharina Woltering zur stellvertretenden Verbands-
vorsteherin für den Zweckverband „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Ro-
sendahl“. 

 

Sachverhalt: 

Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher wird von der Verbandsversammlung aus 
dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustim-
mung ihrer Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreterinnen und Vertreter oder 
der leitenden Bediensteten der zum Zweckverband gehörenden Gemeinden gewählt (§ 16 Abs. 
1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) und § 6 Abs. 2 lit. a der Sat-
zung für den Zweckverband der Musikschule). 

In der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 24.11.2025 wurde Frau Bürgermeisterin 
Diekmann-Cloppenburg, nach dem altersbedingen Ausscheiden von Frau Dr. Mechtilde Boland-
Theißen, zur kommissarischen Verbandsvorsteherin gewählt. Die Stellvertretung der Verbands-
vorsteherin wurde bislang stets durch den jeweiligen Verwaltungsleiter der Volkshochschule Co-
esfeld übernommen. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des vormaligen Verwaltungsleiters 
Dietmar Niemeyer zum Jahresbeginn 2026 war das Amt des/der stellvertretenden Verbandsvor-
stehers/in zuletzt nicht besetzt. Zum 01.03.2026 hat Frau Katharina Woltering die Stelle der Ver-
waltungsleitung der Volkshochschule Coesfeld übernommen. Frau Woltering war zuvor im Be-
reich Sitzungsdienst und Wahlen der Stadt Coesfeld tätig. Es wird vorgeschlagen, sie zur stell-
vertretenden Verbandsvorsteherin zu wählen. 
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